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AB INS AUSLAND!

-Tagung der gewerblich-
technischen Ausbildungsleiter-

Jacqueline März

Deutscher Industrie und Handelskammertag

Leona Grulich

Handwerkskammer Magdeburg



Auszubildende:

Nur 3 % der 
Auszubildenden mit       
berufspraktischen      
Auslandserfahrungen

Unternehmen:

KMU agieren zunehmend auf 
internationalen Märkten und 
brauchen Fachkräfte mit Aus-
landserfahrung

Bildungspolitik:

Festlegung im BBiG § 2 Abs. (3) zu 
Auslandsaufenthalten

EU-Programme fördern Auslandsaufenthalte



Das Projekt
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Zweck:
Förderung von Mobilitätsberatungsprojekten bei Kammern zur Stärkung 
der betriebsnahen Mobilitätsberatung

Fördervolumen:
16 Millionen Euro

Zeitrahmen:
Frühjahr 2009 bis Dezember 2012

Steuerung und Koordinierung:
Inhaltliche Begleitung der Richtlinie durch eine Steuerungsgruppe 
Projektbetreuung durch eine Koordinierungsstelle beim DIHK und ZWH
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bundesweit vernetzt…



Aktueller Stand
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• 35 MobilitätsberaterInnen
an 24 HwKs und 13 IHKs

• Im Jahr 2010 wurden: 
15.000 Beratungen durchgeführt, 

1.500 Entsendungen vorgenommen
500 Auszubildende aus dem Ausland aufgenommen

• Die beliebtesten Länder sind:
Großbritannien (22,0 %), Frankreich (18,9 %), Spanien (7,7%),

• Folgende Berufsgruppen entsenden ihre Azubis:
Bürofachleute (12,7 %), Dienstleistungskfl. (11,8 %), Bäcker  (8,5%)
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Was bringt  es meinem Unternehmen?

• Erschließung neuer Märkte & Auslandskontakte

• Unternehmen präsentiert sich als attraktiver Arbeitgeber und 
Ausbildungsstätte

• Ausbildungsmarketing

• Motivierte, flexible, selbständig arbeitende Auszubildende und 
Mitarbeiter

• Imagesteigerung des Unternehmens

• Wettbewerbsfähigkeit erhöhen

• Einblicke in andere Firmenstrukturen, Arbeitsabläufe, -
organisationen

• Wissensaustausch und –transfer



Rechtliche Grundlagen

• Information an zuständige Kammer
• Dauert der Auslandsaufenthalt länger als vier Wochen wird mit der 

Kammer ein Plan abgestimmt (§ 76 Abs. 3 Satz 2 BBiG
• Auslandsaufenthalt muss im Ausbildungsvertrag als 

Ausbildungsmaßnahme außerhalb der Ausbildungsstätte vereinbart 
werden (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 BBiG)

• Falls erst nachträgliche Vereinbarung, Änderung bzw. Ergänzung 
des Ausbildungsvertrages und Weiterleitung an die Kammer zur 
Eintragung der Änderung (§ 36 Abs. 1 Satz 3 BBiG)

Empfehlung:
Vertrag mit ausländischem Betrieb und Azubi 

→ Siehe Mustervertrag in der DIHK-Broschüre
„Auslandsaufenthalte während der betrieblichen Ausbildung.

Ein Leitfaden für Ausbilderinnen und Ausbilder“
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Jacqueline März

Maerz.Jacqueline@dihk.de


